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Betreff:  Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes 

vom 13.03.1951 – Bundesgesetzblatt I S. 175 – (Sondereigentum nach § 3 Abs. 2 des 

Wohnungseigentumsgesetzes)

§ 32 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes (Dauerwohnrecht nach § 33 Wohnungseigentums-

gesetz)

Beilage:  3 Ausfertigungen des genehmigten Aufteilungsplans nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift vom 

19.03.1994 für die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem WEG (Bundesanzeiger Nr. 58 vom 

23.03.1994)

Ich bitte zu bescheinigen, dass die in dem beiliegenden Aufteilungsplan

mit Ziffer bis   bezeichneten Wohnungen

mit Ziffer bis    bezeichneten nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume

in dem bestehenden/zu errichtenden Gebäude auf dem

Grundstück in

                    (Ort, Straße und Hausnummer)

(Katastermäßige Bezeichnung) Flst.-Nr. 

Gemarkung

Grundbuch von Altötting/Burghausen

Band            Blatt

in sich abgeschlossen ist/sind - als in sich abgeschlossen gilt/gelten.

Die Baugenehmigung für das Gebäude durch die Stadt Burghausen wurde

am unter BV-Nr. erteilt.

o Die Abgeschlossenheitsbescheinigung samt den genehmigten Aufteilungsplänen sind an das Notariat

zu überweisen.

o Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist an den Antragsteller auszuhändigen.

Mit freundlichen Grüßen 

(Unterschrift)  

An die

Stadt Burghausen

Stadtplatz 112

84489 Burghausen

Name  und Anschrift des Eigentümers

Abgeschlossenheits-

bescheinigung
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